












Evang. Ref. Kirchgemeinde Greifensee 

Artikel 23: Aufgaben und Arbeitsweise 

1Die Rechnungsprüfungskommission überwacht den Finanzhaushalt der Kirchgemeinde 
nach finanzpolitischen und, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, nach fi
nanztechnischen Gesichtspunkten. Sie prüft alle Anträge von finanzieller Tragweite an die 
Kirchgemeindeversammlung, insbesondere Budget, Jahresrechnung und Spezialbe
schlüsse. Sie klärt deren finanzrechtliche Zulässigkeit, finanzielle Angemessenheit und 
rechnerische Richtigkeit ab und erstattet dazu der Kirchgemeindeversammlung Bericht 
und Antrag. 
2Die Rechnungsprüfungskommission ist für ihre Entscheidungsfindung durch die Kirchen
pflege umfassend zu informieren. Vor ablehnenden Anträgen an die Kirchgemeindever
sammlung hört sie die Kirchenpflege an. 
3Das Entschädigungsreglement regelt die Entschädigung der Mitglieder der Rechnungs
prüfungskommission. 

V. Schlussbestimmungen

Artikel 24: Inkrafttreten 

Die vorliegende Kirchgemeindeordnung tritt nach Eintritt der Rechtskraft und unter Vorbe
halt der Genehmigung durch den Kirchenrat in Kraft. Sie ersetzt die Kirchgemeindeord
nung vom 1. September 2013 sowie alle weiteren Erlasse und Beschlüsse der Kirchge
meinde, die mit der vorliegenden Kirchgemeindeordnung in Widerspruch stehen. 

Von der Kirchgemeindeversammlung genehmigt am 1. Dezember 2019. 

Die Änderungen der Art. 5 Abs. 2, 6 Abs. 1 und 2 sowie 12 lit. g wurden von der Kirchge
meindeversammlung genehmigt am 28. November 2021. 

Die Änderungen der Art.6 lit.b, 7 lit.a und b sowie 12 lit g, m und n wurden von der Kirch
gemeindeversammlung genehmigt am 19. November 2023 

Die Präsidentin: 

��cA 
RuthSchmid 

Df r 71zepräsident: 
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Armin Lanz( 

Vom Kirchenrat am 14. Dezember 2023 mit Beschluss Nr . KRS   2023-477 
genehmigt. 

Vor dem Kirchenrat 
Der Kirchenratsschreiber 
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